
 
 
 
 
 
 
  Bruchköbel, 30.03.2022 
 

 

Stadt Bruchköbel 
     
Stadtverordnetenversamm
lung der Stadt Bruchköbel 

 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der 3. Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 

am Dienstag, 29.03.2022 
 

 

 
öffentliche Sitzung 
 

TOP 5. DS-29/2022 Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Bruchköbel 2022 

 
Die „Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel vom 
24.06.1997 mit Änderungsstand 12.07.2016“ wird wie folgt geändert: 
 

Artikel 1 
Videostreaming und Bild- und Tonaufnahmen 

 
Nach § 28 wird folgender § 28 a angefügt: 
„§ 28 a Videostreaming und Bild- und Tonaufnahmen 
 
(1) Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung werden live als Videostream im Internet 
übertragen und für einen Zeitraum bis zur nächsten Sitzung bzw. maximal 4 Wochen gespeichert. 
Die Kamera erfasst nur das stationäre Rednerpult und den Bereich der Sitzungsleitung mit 
der/dem Stadtverordnetenvorsteher/in und der Schriftführung. Die Audioübertragung erfasst nur 
das stationäre Mikrofon des Rednerpults und der/des Stadtverordnetenvorstehers/in. 
(2) Jede Rednerin, jeder Redner kann der Übertragung seines Bildes und Wortes widersprechen 
und hierfür die Abschaltung des Videostreamings verlangen. 
(3) Im Übrigen sind Ton- und Bildaufnahmen im Sitzungsraum nur mit vorheriger Einwilligung 
des/der Stadtverordnetenvorstehers/in gestattet. 
(4) § 28 Absatz 5 dieser Geschäftsordnung bleibt unberührt.“ 
 

Artikel 2 
Vorabverweisung von Anträgen in die Ausschüsse 

 
In § 7 wird nach Absatz 1 ein Absatz 1a eingefügt: 
 
„Die oder der Vorsitzende entscheidet nach folgenden Regeln, ob er/sie Anträge zur Vorbereitung 
eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zunächst an den zuständigen Ausschuss 
verweist oder auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung nimmt: 
1. Anträge sind an den zuständigen Ausschuss zu verweisen, wenn die Antragsteller dies 
ausdrücklich verlangen. 
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2. Anträge, zu deren Ausführung Mittel im Haushaltsplan nicht bereitstehen, sind an den Haupt- 
und Finanzausschuss zu verweisen. 
3. Anträge, die nicht zur Entscheidung durch die Stadtverordnetenversammlung reif sind, sind an 
den zuständigen Ausschuss zu verweisen. 
4. Entscheidungsreife Anträge sind auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen.“ 
 

Artikel 3 
Redebeiträge bei stehendem Verweisungsantrag 

 
In § 19 wird nach Absatz 1 ein Absatz 2 angefügt: 
 
„Bei Verweisungsanträgen nach Absatz 1 lit. b wird die bis dahin bestehende Rednerliste mit 
maximal je einer Wortmeldung pro Fraktion abgearbeitet und erst dann in die Abstimmung zur 
Verweisung eingetreten. Bis dahin nicht auf der Rednerliste verzeichnete Fraktionen sind nach 
eventuellen Redebeiträgen zu fragen.“ 
 

Artikel 4 
Sitzungsbeginn 

 
In § 12 Absatz 3 Satz 1 wird „20.00 Uhr“ geändert in „19.30 Uhr“. 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen 
 

 




